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Bekanntmachung der Herzoglichen Regierung

wiederholt ausgeschlossen sind , so glaubt die
Unterzeichnete Commission , der die Vorschrif¬

ten der vbern Behörde zur Richtschnur diene»

müssen , und welche davon abzuweichen nicht

vermag , hoffen zu dürfen , von den Rccla-
manten wmmehr mit fernem überflüssigen

Erkundigungen und Gesuchen verschont zu
werden.

Lz) Regierungs - Bekanntmachung
vom 8. April  1820 . xubl . April
iz . 1820.

Auf Seiner Herzoglichen Durch - ^ ^ l^
laucht  Höchsten Special - Befehl wird hier- und Aushebung

durch bekannt gemacht : daß zwischen der un- ^ bühr-n^ in
terzeichneten Herzoglich Oldenburgischcn Re - Cnminal-Fär-

gierung und der Fürstlich Lübekischen Regie - len zwischen

rung zu Eutin einer - und dem Königlich Da - Lau¬

nischen Holstein - Lauenburgischen Obergericht bürg dem Für-

zu Glückstadt anderer Seits , wegen Achsel - ^ nthum̂Lubee
seitiger Auslieferumg der Verbrecher und Auf - duschen ho--

Hebung der Gerichtsgebühren i» Crimirralfal - stein-Lauenbur-

len, mit unmittelbarer Genehmigung der bei- ^ ^ ^ ^
derseitigen höchsten und allerhöchsten Landes - Glückstadr.

Herrschaften, folgende Vereinbarung getroffen
und festgesetzt ist:

1) Alle Personen , die wahrend ihres

Aufenthalts,in dem Hcrzogthum Oldenburg



und dem Fürstenthnm lübck , oder in den Her¬
zog chümern Holstein und lancnburg ein Ver¬
brechen begangen , welches nach den Grund¬
sätzen der in beiderseitigen landen geltenden
Rechte eine peinliche Strafe nach sich ziehet,
sollen , wenn sie vor erfolgter Bestrafung in
die anderseitige lande sich gewandt haben , an
dasjenige Gericht unweigerlich ausgeliefert
werden , in dessen Gerichtsbarkeit das Ver¬
brechen verübt worden ist.

Wofern jedoch die Verbrecher , deren Aus¬
lieferung verlangt wird , wirklich domicilirte
Landes - Unterthanen des einen oder andern
Landesherrn sind , so soll die Bewilligung der
Auslieferung derselben zu einer , vorher dar¬
über in jedem einzelnen Falle zwischen der
Herzoglich Oldenburgischen Regierung oder
der Fürstlich Lübekschen Regierung und dem
Königlich Holstein - lauenburgischen Oberge¬
richt in Betreff des Herzogthums Holstein,
und der Königlich lauenburgischen Regierung
in Betreff des Herzogthums Lauenburg zu
treffenden Uebereinkunft hin verstellt bleiben.

Nach der in diesem Artikel enthaltenen
Bestimmung findet demnach die Auslieferung
in bloßen Accise - und Contrebande - Verge¬
hen , wenn gleich in dem einen oder hem an¬
dern Lande darauf entweder überhaupt oder
nach den Zeitumstauden , z. B . bei Frucht-



sperren rc . , eine peinliche Strafe gesetzt feyn

sollte , nur in den Fällen Statt , wenn des¬

halb für den verkommenden einzelnen Fall zw ' -
scheu beiderseitigen Regierungen eine Über¬

einkunft getroffen werden sollte.

2 . Sollte nach der Verfassung desjenigen
Landes , wo das Verbrechen verübt worden iss,

die Untersuchung von einem andern Gericht , alS

demjenigen geführt werden , in dessen Gerichts¬

bezirk das Verbrechen sich zugetragen hat , so

erfolgt die Auslieferung an den die Untersi » -

chung auf sich habenden Richter.

z . Zur Annahme der angebotenen Aus¬

lieferung der Verbrecher sollen die beiderseiti¬

gen Gerichte nicht nur in dem Falle verpflich¬
tet feyn , wenn die Auslieferung durch Steck¬

briefe und Aufforderungen in öffentlichen Blät¬

tern oder durch besondere Schreiben requirirt

ist , sondern auch in den Fällen , wenn ein Zn-

culpat in dem andern Lande in Untersuchung

gezogen und vor beendigtem Proceß ausgetre¬
ten ist , oder wenn ein Verbrecher in eine pein¬

liche Strafe verurtheilt und vor vollzogener

oder geendigter Strafe entwichen ist , in so¬

fern er nicht demnächst in dem andern Lande

ein schwereres Verbrechen verübt hat.
4 . Trüge es sich zu , daß um die Aus¬

lieferung eines Verbrechers zu einer Zeit nach¬

gesucht wurde ., wo selbiger schon wegen eines



andern Verbrechens bei dem requirirten Ge-
richte in Untersuchung befangen ist : so soll die
Auslieferung nur alsdann Statt finden , wenn

das Verbrechen , welches der rcquirircnde
Richter zu untersuchen hat , nach den Grund¬
sätzen der seinem Verfahren zum Grunde lie¬

genden Rechte eine größere Strafe nach sich
zieht.

Z. Ist es aber zweifelhaft , welches von

beiden Verbrechen eine größere Strafe nach
sich ziehe , oder sind beide Verbrechen von glei¬
cher Strafbarkeit , so unterbleibt die Auslie¬

ferung , wofern nicht in jedem einzelnen Falle
durch Uebcreinkunft beiderseitiger Regierun¬

gen ein anderes beliebt wird.
6 . Erfolgt die Auslieferung in einem sol¬

chen Falle , wo der Verbrecher in beiden Lan¬

den sich vergangen hat , so werden dem requi-
rirenden Richter die von dem requirirten Ge¬
richte geführten Acten und alle sonst erforder¬
liche Nachrichten zugleich mitgetheilt , um dar¬
nach die auf beiden Verbrechen beruhenden
Strafen zu erkennen und auch sonst in Anse¬

hung der Entschädigung oder anderer Umstän¬

de darauf die nöthige Rücksicht nehmen zu
können.

Eben diese Grundsätze sollen auch in den
Fällen Statt finden , wenn die requirirte Aus¬

lieferung des ' Verbrechers aus rechtlichen



Gründen nach obigen Bestimmungen abger

lehnt ist.

7 . Wenn der Verbrecher , nm dessen Aus¬

lieferung nachgesucht wird , nicht bereits bei

dem rcquirirten Gericht sich in Haft befindet,

so sollen zur Verhaftung desselben die schlerr-

nrgsten Anstalten getroffen werden.

8 . Sobald der Verbrecher in Haft gezo¬

gen ist , muß der rcquirirte Richter dem res

quirirenden davon unverzüglich Nachricht er-

theilen , damit dieser sodann die ungesäumte

Abholung besorge . Der rcqnirirende Richter

hat demnach die eigene Abholung des Verbre¬

chers nur alsdann zu veranstalten , wenn beide

Richter deshalb einverstanden find.

9 . Auch in solchen CrimiNalfallen , wo

nicht um die Auslieferung eines Verbrechers,

sondern nur um Vernehmung der Zeugen oder

anderer Personen und um Mittheilung der

Acten oder sonstiger Nachrichten angesncht

wird , sollen die Gerichtsstellcn der beiderseiti¬

gen Lande mit aller Willfährigkeit einander

zu Hülfe kommen . Selbst die Stellung der

Zeugen oder anderer Personen soll , wenn sie

der rcqnirirende Richter unumgänglich uöthig

sindet , nicht verweigert werden.

10 . Wenn Behuf anzustellender Coyfron-

tationen die Stellung eines oder mehrerer Zn-

qrrisiten rröthig erachtet wird ^ so sollen auf



Vorgangige Communrcation der Landes - Ju¬
stiz - Cvllegien , der - oder dieselben nicht bloß
bis auf die Gränze , sondern unter den erfor¬
derlichen Sicherungs - Anstalten an das nntcr-
suchende Gericht selbst zu solchem Zwecke ver¬
abfolgt werden.

11 . Mit der Bezahlung der Kosten soll
es nachfolHendermaßcn gehalten werden:

Wenn der an das requirircnde Gericht
ausgelieferte Verbrecher hinreichend eigenes
Vermögen besitzt , so werden hieraus dem re-
quirirteu Richter nicht allein alle baare Aus¬
lagen , sondern auch die sammtlichen nach der
bei dem requirirten Gericht üblichen Tarc zu
liquidircnden Gerichtsgebührcn entrichtet.

Hat aber der ausgeliefcrtc Verbrecher kein
hinreichendes eigenes Vermögen , so fallen die
Gebühren für die Arbeiten des requirirten
Gerichts durchgehends weg , und der rcquiri-
rende Richter bezahlt alsdann dem requirirten
Gericht lediglich die baaren Auslagen , wel¬
che durch die Haft und die Unterhaltung des
Verbrechers bis zur erfolgten Abholung des¬
selben veranlaßt worden sind.

12 . Nach gleichen Grundsätzen soll auch
in Absicht der Bezahlung der Kosten in sol¬
chen Criminalfallen verfahren werden , wo es
nicht auf die Auslieferung von Verbrechern,
sondern nur .auf die Abhörung oder Stellung



von Zeugen oder andern Personen , ay-
kommt.

i z . Zur Entscheidung der Frage , vH der

Verbrecher hinreichendes eigenes Vermögen

zur Bezahlung von Gerichtsgcbühren besitze
oder nicht , soll in beiderseitigen Landen etwas

weiteres nicht , als das Aengniß desjenigen
Gerichts erfordert werden , unter welchem der

Verbrecher seine wesentliche Wohnung hat.

Sollte derselbe seine wesentliche Wohnung,

in einem dritten Lande gehabt haben und dhe

Beitreibung der Kosten dort mit Schwierig «,

leiten verbunden seyn : so wird es angesehen/

als ob derselbe kein hinreichendes eigenes Ver¬

mögen besitze.

14 . Den bei Criminal - Untersuchungen zu

stellenden Zeugen und andern abzuhörenden

Personen sollen die Reise - und Zehrungsko-

stcn , nebst der , wegen ihrer Versaumniß , ih¬

nen gebührenden Vergütungssumme , nach de¬

ren , von dem reguirrrterr Gericht geschehenen

Verzeichnung , bei erfolgter wirklicher Stel¬

lung von dem requirirenden Richter sofort ver¬

abreicht werden . Und sofern selbige deswe¬

gen eines Vorschusses bedürfen , wird das rs-

quirirte Gericht zwar die Auslage davon über¬

nehmen , es soll jedoch selbige von dem regüj-

rirenden Richter auf die davon erhaltene Be-



ttachrichtigung dem requirirten Gericht unge¬
säumt wieder erstattet werden.

iZ . Wenn Verbrechen entweder auf un¬
bestrittener Gränze , oder an solchen Orten,
woselbst die Hoheitsgranze zweifelhaft ist , ver¬
übt werden , so soll die Prävention unter den
beiderseitigen Gerichten dergestalt Statt ha¬
ben , daß die Untersuchung und Bestrafung
demjenigen Gerichte verbleibe , welches den
Znquistten selbst über das angezcigte Verbre¬
chen oder Vergehen zuerst vernommen hat;
wobei jedoch zur wechselseitigen Bedingung ge¬
macht wird , daß solche Fälle in Absicht der
Landeshoheit nicht für Besttzhandlungen gel¬
ten , noch als solche jemals angczogen werden
sollen.

16 . Wegen Durchführung der Gefange¬
nen durch beiderseitige Lande ist annoch festge¬
setzt , daß in den Fällen , wenn

s ) der Arrestat kein Unterthan desjenigen
Landesherrn ist , durch dessen Lande die
Durchführung geschieht;

b ) die zur Wache mitgegebene Mannschaft
nicht vom Militair ist , sondern nur aus
Polizeibedienten oder andern Personen
besteht ; auch

c ) nicht von beträchtlicher Anzahl und nur
höchstens fünf Mann stark ist,

solche auf bloße Passe der Policei - Behörden,
welche
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